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In Beantwortung der schriTt lichen parlamentarischen AnTrage Nr. 

6043/J betreTTend UmTahrung Schwanenstadt (B 1), welche die Ab­

geordneten Wabl und Freunde am 13. Juli 1990 an mich richteten, 

stelle ich Test: 

Zu Punkt 1 der AnTrage: 

Oie Wiedergabe des Inhaltes der Nutzen-Kosten-Untersuchung würde 

den Rahmen der Beantwortung der parlamentarischen AnTrage spren­

gen. Es besteht jedoch die M~glichkeit, sowohl im Bundesministe­

rium für wirtschaftliche Angelegenheiten als auch beim Landes­

hauptmann von Ober~sterreich (Bundesstraßenverwaltung) Einsicht 

in die Projektsunterlagen zu nehmen. 

Zu Punkt 2 a der Anfrage: 

Der Landeshauptmann von Oberösterreich CBundesstraßenverwaltung) 

ist derzeit damit befaßt, eine Variantenoptimierung, sowohl hin­

sichtlich der Belange der Umwelt wie auch jene~der Wirtschaft­

lichkeit, vorzunehmen. Sobald diese vorliegt, wird eine Neubear­

beitung des Generellen Projekts erfo12en. 
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Republik Österreich 

--;;;::-- .. ,..,. 
Or. Wollgang Schüssel 

Wirtschaftsminister 

Zu den Punkten 2 b, 4, 5, 6, ?, 8 und 9 der Anfrage: 

- 2 -

Aufgrund der unter Punkt 2 a beschriebenen Neubearbeitung des 

Projekts ist eine aktuelle Aussage zu diesen Fragen derzeit nicht 

möglich. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Vom 8undesministerium fUr wirtschaftliche Angelegenheiten wurde 

in Abstimmung mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich (Bun­

desstraß~nverwaltung) das Bauvorhaben im Planungsprogramm auf-

genommen. 

Zu Punkt 10 der Anfrage: 

Bereits seit dem Jahr 1983 ist die Ausarbeitung eines gesonderten 

Anhanges Umwelt in Verbindung mit einer systemanalytischen Ge­

genüberstellung der Auswirkungen der einzelnen Varianten in Bezug 

auf den Verkehr, Raum und Umwelt etc. im Vergleich zu den 8e­

standsverhältnissen, bei jedem Projekt der Bundesstraßenverwal­

tung verbindlich vorgeschrieben. Darüber hinaus hat im Rahmen des 

Trassenfestlegungsverfahrens gemäß § 4 Bundesstraßengesetz jeder­

mann das Recht, Stellungnahmen abzugeben. Damit ist dem Gedanken 

der Umweltverträglichkeitsprüfung und dem BUrgerbeteiligungsver­

fahren weitgehend Rechnung getragen. 
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